
 

Dringlicher Antrag  

der Fraktion der SPD 

betreffend Modellversuch für Feuerwehrunterricht im Landkreis Kassel 

durchführen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Die Hessischen Feuerwehren leisten eine wichtige und notwendige Arbeit für unser Ge-

meinwesen. Ohne den Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und  
-männer wäre ein flächendeckender Brandschutz in Hessen nicht zu gewährleisten. 

 
2. Der Hessische Landtag begrüßt die vielfältigen Bemühungen und Aktivitäten der Feuer-

wehren, sich verstärkt um die dringend notwendige Nachwuchsgewinnung zu kümmern. 
 
3. Der Hessische Landtag unterstützt die Zusage der ehemaligen Kultusministerin, im Land-

kreis Kassel eine feuerwehrtechnische Grundausbildung als Wahlpflichtfach im Rahmen 
eines Modellversuchs zuzulassen, und bewertet dies als eine weitere Möglichkeit, junge 
Menschen an den Dienst bei der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen heranzuführen.  

 
4. Der Hessische Landtag kritisiert, dass sich der neue Kultusminister an die Zusagen sei-

ner Vorgängerin nicht gebunden fühlt. Insbesondere gegenüber den Bemühungen des 
Landkreises und der freiwilligen Feuerwehren, die eine weitere Möglichkeit der Nach-
wuchsgewinnung sahen, ist dies kein guter Stil. 

 
5. Der Hessische Landtag fordert den Kultusminister auf, im Interesse der dringend not-

wendigen Nachwuchsförderung bei den Feuerwehren die Absage des Modellversuchs zu-
rückzunehmen. 

 
6. Nach Ablauf des Modellversuchs soll eine abschließende Bewertung der Maßnahme vor-

genommen werden, um zu entscheiden, ob Feuerwehr-Unterricht als Wahlpflichtfach 
landesweit eingeführt werden kann. 

 
Wiesbaden, 15. Juli 2014 
 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 
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